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Rechtsanwalt
Dr. Lars Kölling

von Rotthege
Quelle: Rotthege; Urheber: Michael Neuhaus

Mietrecht. Bei einem Hotel können nur
konkret dargelegte Corona-Maßnahmen
von Behörden und genau dargelegte
Folgen eine Pachtanpassung rechtfertigen.
Staatliche Hilfe ist auf das einzelne
Objekt zu beziehen.

OLG Düsseldorf, Urteil vom 18. September 2025,
Az. I-10 U 116/24

Umsatzrückgang muss auf konkrete
Maßnahme zurückzuführen seinn
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DER FALL

Esbesteht ein Pachtvertrag über einHotel.
Der Pächter erlitt während der Covid-19-
Pandemie starke Umsatzrückgänge, da
das Hotel in dieser Zeit nur sehr gering
ausgelastet war. Er führt dies auf die
behördlich angeordneten Beherber-
gungs- und Veranstaltungsverbote, auf
das Schließen gastronomischer und kul-

tureller Einrichtungen sowie auf die Rei-
sewarnungen und sonstigen Appelle
zurück. Er macht daher gegenüber dem
Verpächter einen pandemiebedingten
Anspruch auf Pachtanpassungwegen Stö-
rung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313
Abs. 1 BGB geltend, obwohl er auch staat-
liche Unterstützungsleistungen erhielt.
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DIE FOLGEN

Das OLG Düsseldorf verneint den Pacht-
anpassungsanspruch. Der Pächter habe
weder die Anforderungen an eine schlüs-
sige Darlegung der pandemiebedingt
erlittenen Nachteile noch der erlangten
Vorteile erfüllt. Er hätte angesichts der
überwiegendenNutzungdesHotels durch
Geschäftsreisende genau darlegen müs-
sen,welche konkretenbehördlichenMaß-
nahmen zu welchen Zeiten und in wel-
chem Umfang die Hotelbelegung ein-
schränkten und wie viele Übernachtungs-
anfragen abgelehnt werden mussten. Da
es während der Pandemie aber keine
Beherbergungsverbote für Geschäftsrei-
sende gab, kann ein erheblicher Teil der

Umsatzverluste nicht direkt auf behördli-
che Eingriffe zurückzuführen sein. Für
eine Pachtanpassung nach § 313 Abs. 1
BGB ist aber nicht die allgemeine wirt-
schaftliche Lagemaßgeblich, sondern nur
der durch eine konkrete hoheitliche Maß-
nahme nachweislich entstandene Um-
satzrückgang. Andere negative wirtschaft-
liche Entwicklungen müssen außen vor
bleiben. Sie unterliegen allein dem Ver-
wendungsrisiko des Pächters. Außerdem
hätte er die Staatshilfen nicht zur Quer-
subventionierung seiner anderen Hotel-
betriebe nutzen dürfen. Staatliche Hilfen
unterliegen nur einer Stand-alone-
Betrachtung jedes Betriebs.
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WAS IST ZU TUN?

Das Urteil schafft Klarheit, dass ein
Anspruch auf Pachtanpassung nur dann
besteht, wenn die erlittenen Umsatzein-
bußen unmittelbar auf eine hoheitliche
Schutzmaßnahme zurückgeführt werden
können. Somuss der Pächter zumBeispiel
im Einzelnen darlegen, für welche Zeit-
räume, in denen touristische Reisen
untersagt waren, welcher Anteil der
Umsatzeinbußen wegen des Verbots pri-

vater Reisen entstanden ist. Soweit es
Zimmerkapazitätsbeschränkungen gab,
muss er darlegen, wie viele Buchungen
abgelehnt werden mussten. Die Entschei-
dung verdeutlicht auch, dass staatliche
Unterstützungsleistungen objektbezogen
auf das einzelne Hotel zu berechnen und
den jeweiligen Beihilfezeiträumen zuzu-
ordnen sind.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Steuerberaterin
Dr. Katrin Dorn
von Möhrle Happ

Luther
Quelle: MHL

Steuerrecht. Die unentgeltliche
Einlage des Familienheims in eine
Ehegatten-GbR kann steuerfrei sein,
wenn beide Ehegatten Gesellschafter
sind.

BFH, Urteil vom 4. Juni 2025,
Az. II R 18/23

Familienheim darf steuerfrei in
die Ehegatten-GbR wandern
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DER FALL

Eheleute gründeten eine GbR. Beide
waren zu gleichen Teilen beteiligt. Das im
Alleineigentum der Ehefrau stehende und
von beiden zu eigenen Wohnzwecken
genutzte Familienheim wurde von ihr
ohne Gegenleistung in die GbR eingelegt.
Für die damit verbundene Bereicherung
des beteiligten Ehemanns in Gestalt des
hälftigen Werts des Grundstücks setzte

das Finanzamt Schenkungsteuer fest. Es
versagte die Steuerbefreiung für das Fami-
lienheim nach § 13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG.
Das Finanzgericht München gab der
Klage des Ehemanns mit Urteil vom
21. Juni 2023 (Az. 4 K 1639/21) statt und
gewährte die Steuerbefreiung. Dagegen
legte das Finanzamt Revision beim BFH
ein.
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DIE FOLGEN

Auch der BFH erteilte der Auffassung der
Finanzverwaltung eine Absage. Er stellte –
wie das FG München – klar, dass der
Erwerb von Gesamthandseigentum an
einem Familienheim durch Einlage in
eine Ehegatten-GbR von der Steuerbefrei-
ung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG erfasst
ist. Maßgeblich ist die schenkungsteuer-
rechtliche Bereicherung des anderen
Gesellschafters – hier des Ehemanns – in

Höhe des hälftigen Grundstückswerts,
nicht die zivilrechtliche Eigentumslage
der GbR. Damit erteilte der BFH der
restriktiven Auffassung der Finanzverwal-
tung eine Absage und bestätigte, dass
auch bei Einlage in eine GbR die Steuer-
befreiung für das Familienheim greifen
kann.
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WAS IST ZU TUN?

Mit dieser Entscheidung schafft der BFH
Rechtssicherheit. Denn ermacht deutlich,
dass die Steuerbefreiung für das Familien-
heim auch dann zu gewähren ist, wenn es
nicht direkt auf den Ehegatten/Lebens-
partner übertragen wird, sondern auf eine
GbR, anwelcher auchder andere Ehegatte
beteiligt ist. Damit bestätigt der BFH, dass
in diesen Fällen eine Schenkung zuguns-
ten des anderen Gesellschafters vorliegt.
Dies war im Streitfall der zu 50% beteiligte
Ehemann. Für die Steuerbefreiung des
Familienheims wird das Eigentum über
die GbR dem Eigentum/Miteigentum
gleichgesetzt. Das Urteil erleichtert damit

die flexible Vermögensgestaltung unter
Ehegatten. Obwohl der BFH dazu nicht
konkret Stellung bezieht, sollten diese
Grundsätze auch dann gelten, wenn
Anteile an einer Familienheim-GbR ver-
schenkt werden. Denn auch dann sollte
gelten, dass das über die GbR demGesell-
schafter als Beteiligtem amGesamthands-
vermögen zugerechnete Eigentum an
demFamilienheim für die Gewährung der
Steuerbefreiung ausreichend ist.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwältin
Dr. Rut Herten-Koch

von Luther
Quelle: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft

Öffentliches Recht. Ein Kaufvertrag
zwischen zwei Gesellschaften mit
demselben Anteilseigner kann ein
kommunales Vorkaufsrecht auslösen.

BVerwG, Urteil vom 17. Juni 2025,
Az. 4 C 3.24

Vorkaufsrecht kann bei
Anteilsverschiebungen greifen
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DER FALL

Der Fall betrifft eine Auseinandersetzung
umein gemeindlichesVorkaufsrecht nach
dem Baugesetzbuch (BauGB). Anlass der
Klage war die Ausübung eines solchen
Vorkaufsrechts hinsichtlich eines Kauf-
vertrags zwischen zwei eigenständigen
GmbH & Co. KG. Beide wurden von dem-
selben natürlichen Anteilseigner kontrol-
liert. Der Verkäufer erhob Klage gegen die
Ausübung des Vorkaufsrechts durch die
Kommune. Er obsiegte in den ersten

Instanzen. Die Gerichte begründeten dies
damit, dass bei wirtschaftlicher Betrach-
tung nur eine Verschiebung innerhalb der
Vermögenssphäre einer natürlichen Per-
son erfolgt sei, die alle Anteile der auf
beiden Vertragsseiten beteiligten Kauf-
vertragsparteien halte. Das Vorkaufsrecht
könne sich aber nur auf einen Kaufvertrag
mit einem Dritten beziehen und nicht auf
eine rein interne wirtschaftliche Vermö-
gensverschiebung.
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DIE FOLGEN

Das Bundesverwaltungsgericht hob diese
Entscheidung auf: Maßgeblich für die
Möglichkeit der Kommune, ein Vorkaufs-
recht auszuüben, ist allein die rechtliche
Selbstständigkeit der beiden Gesellschaf-
ten als Vertragsparteien. Auf die wirt-
schaftliche Beherrschung durch dieselbe
Person kommt es nicht an. Das Gericht
verweist zudem darauf, dass sich der hin-
ter den Gesellschaften stehende Anteils-
eigner ebensowie die verkaufendeGesell-

schaft freiwillig und bewusst aus Gründen
der Steueroptimierung für die gewählte
Konstruktion einer Vermögensverschie-
bung zwischen zwei GmbH & Co. KG ent-
schieden habe. An dieser einmal gewähl-
ten Transaktionsstruktur müssen sich die
Beteiligten auch hinsichtlich der rechtlich
nachteiligen Folgen festhalten lassen und
können sich jetzt nicht mehr darauf beru-
fen, dass wirtschaftlich etwas ganz ande-
res gewollt gewesen sei.
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WAS IST ZU TUN?

Das Urteil des BVerwG stärkt das kommu-
nale Vorkaufsrecht in einer Zeit, in der
gerade die deutschen Großstädte das
Instrument der Vorkaufsrechtsausübung
verstärkt nutzen – sei es zur Flächenmobi-
lisierung imWohnungsbauoder zurReali-
sierung kommunaler Infrastrukturvorha-
ben. Bei Umstrukturierungen oder Trans-
aktionen innerhalb eines Unternehmens-
verbunds sollte man daher die Frage, ob
ein Vorkaufsfall ausgelöst wird, verstärkt
mit in den Blick nehmen. Auch wenn dem

ersten Eindruck nach keine echte Vermö-
gensverschiebung nach außen erfolgt.
Denn solange die beteiligten Gesellschaf-
ten jeweils selbstständige Rechtsträger
sind, kommt es auf die dahinterstehenden
wirtschaftlichen Verhältnisse und Interes-
sen nicht mehr an.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Martin Schellenberg

von Heuking
Quelle: Heuking

Vergaberecht. Wird eine Direktvergabe mit
Alleinstellungsmerkmalen begründet, sind
die Anforderungen daran genau zu prüfen.
Sie haben mindestens auftrags- und
sachgemäß zu sein. Die Prüfung ist zu
dokumentieren.

OLG Dresden,
Beschluss vom 28. August 2025, Az. Verg 1/25

Alleinstellungsmerkmale müssen
objektiv nachvollziehbar sein
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DER FALL

Ein Krankenhaus in Sachsen erwarb ohne
Ausschreibung ein Zeiterfassungs- und
Personaleinsatzplanungssystem. Die Di-
rektvergabe wird mit technischen Allein-
stellungsmerkmalen begründet. So sei
nur dieser Anbieter für die erforderliche
Schnittstelle zum zentralen Krankenhaus-
informationssystem zertifiziert. Außer-
dem sei das erworbene System bei einer

Reihe von Merkmalen allen anderen
Marktteilnehmern überlegen. Der Haupt-
konkurrent amMarkt greift dieVergabe an
und behauptet, er sei zwar nicht zertifi-
ziert, könne aber die Schnittstelle eben-
falls bedienen. Sein System sei gleichwer-
tig. Vergabekammer und OLG geben ihm
Recht. Die Vergabe wird aufgehoben.
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DIE FOLGEN

Das OLG Dresden klärt anhand des Falls
grundsätzliche Fragen zu Direktvergaben
wegen technischer Alleinstellungsmerk-
malen. Ausgangspunkt ist, dass der öffent-
liche Auftraggeber seinen Beschaffungs-
bedarf frei bestimmen kann. Zeichne sich
jedoch ab, dass der Bedarf nur von einem
Anbieter erfüllt werden könnte, sind hohe
Anforderungen an die Prüfung undDoku-
mentation zu erfüllen. Zunächst ist zu
prüfen, ob die zur Alleinstellung führen-
denPunkte objektiv auftrags- und sachbe-
zogen sind. Dadurch fallen bereits die

Anforderungen heraus, die nur subjekti-
ven Vorlieben dienen. Dann muss der
Auftraggeber eine europaweite Markter-
kundung durchführen. Es sind alle Anbie-
ter zu erfassen, die imweitesten Sinne ver-
gleichbare Angebotemachen können. Auf
der Basis dieser Markterkundung ist zu
klären, ob es eine vernünftige Alternative
oder Ersatzlösung gibt. Der mangelnde
Wettbewerb darf nicht Ergebnis einer
künstlichen Einschränkung sein. Auch
hier ist der Begründungs- und Dokumen-
tationsaufwand erheblich.
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WAS IST ZU TUN?

Der Beschluss folgt dem Trend in der
Rechtsprechung, der eine vollständige
europaweite Markterkundung fordert.
Diese hohe Hürde lässt sich zwar durch
eine Internetrecherche erfüllen. Auftrag-
geber riskieren jedoch regelmäßig, dass
ihnen im Nachprüfungsverfahren Lücken
nachgewiesenwerden.Dagegenkann sich
der Auftraggeber auch nicht wirkungsvoll
durch eine Ex-ante-Bekanntmachung
schützen. Dabei handelt es sich um die
Möglichkeit, eine Auftragsabsicht europa-

weit zu veröffentlichen. Sollte es innerhalb
von 10 Tagen keinen Widerspruch geben,
kanndie Vergabe nichtmehr imNachprü-
fungsverfahren angegriffen werden. Das
OLG Dresden hat jedoch klargestellt: Mit
der Ex-ante-Bekanntmachung müssen
auch die Gründe offengelegt werden, und
der Auftraggeber muss zu Recht von der
Direktvergabe überzeugt sein. Dieses
Recht besteht dann nicht, wenn Begrün-
dung und Dokumentation mangelhaft
sind. (redigiert von Monika Hillemacher)

ANZEIGE


